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der dritten Stufe der Umgebungslärmrichtlinie
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1 Allgemeines

1.1 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde

Name: Stadt Bremervörde

Gemeindeschlüssel: 03357008

Ansprechpartner: Herr Ulf Busch
Adresse: Rathausmarkt 1 , 27432 Bremervörde

'Telefon: :04761 987-0

E-Mail: info@bremervoerde.de
Internet: www.bremervoerde.de

1.2 Beschreibung der Gemeinde, der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisen-
bahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmqupllen, die zu be-
rücksichtigen sind

Die Stadt Bremervörde liegt im Norden des Landkreises Rotenburg (Wümme).
Sie ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Zur Stadt Bremervörde gehören
neben Bremervörde die Ortschaften Bevern, Elm, Hesedorf, Hönau-Lindorf,'

Nieder Ochtenhausen, Iselersheim, Mehedorf, Minstedt, Ostendorf, Plönjes-

hausen und Spreckens zum Stadtgebiet. Bremervörde wird in Nord-Süd-

Erstreckung durch die Oste geteilt.

Die Stadt hat rund 18.600 Einwohner und erstreckt sich auf eine Fläche von

150,4 km"'. Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von rund 124 Einwoh-
nern je km"'. Die Anzahl der Wohnungen in Bremervörde beträgt 8.8001.

l

Die Stadt ist über die B71 , B74, B495 und L123 an das überregionale Straßen-

netz angebunden. Außerdem hat Bremervörde einen eigenen Bahnhof an der
Bahnstrecke Bremerhaven - Buxtehude. Für das Elbe-Weser-Gebiet fungiert

die Ortsdurchfahrt Bremervörde aufgrund der Ostequerung als wichtige West-

Ost-Achse für den (über-)regionalen Verkehr.

Auf Grund ihrer überregionalen Bedeutung und der Verkehrsmenge von rund
8.000 bis 9.000 Kfz/Tag2 auf der B74 und 9.000 bis 17.200 Kfz/Tag auf der
B71/B74 gehören sie zu den im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie
2002/49/EG3 (ULR) zu betrachtenden Hauptverkehrsstraßen, wie im Lärmakti-

I Strategische Lärmkartierung 3. Stufe. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz. Stand 04/2018

2 Verkehrsmengenkarte Niedersachsen 2015. Niedersächsische Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr (NLStBV)

3 RICHTL?N?E 2002/49/EG DES ELIROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABI. EU Nr. 189,
S.12.
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onsplan zur zweiten Stufe". Neu hinzugekommen ist der Abschnitt Bevern bis
zur Grenze des Stadtgebietes Bremervörde im Zuge der B71 . Die vom Land
Niedersachen kartierten Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet haben eine Ge-
samtlänge von 14,3 km1.

Im Rahmen der ULR sind auch Haupteisenbahnstrecken mit einem jährlichen

Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr zu berücksichtigen (s.

Kap. 1 .3). Für die Lärmkartierung und die Lärmaktionsplanung an den Schie-
nenstrecken des Bundes ist gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz"' (Blm-
SchG) das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zuständig. Diese Verkehrsmenge wird
auf der Eisenbahnstrecke Buxtehude - Bremerhaven in Bremervörde nicht er-

reichte.

Von Fluglärm entsprechend den Vorgaben der ULR ist Bremervörde nicht be-
troffen.

1.3 RechtlicherHintergrund

Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie sind gemäß §§ 47a-f Bundes-

Immissionsschutzgesetz" (BlmSchG) von den Gemeinden Lärmaktionspläne
aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden
für ,,...Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkom-

men von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstre-
cken mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr und

Großflughäfen...". Die Lärmaktionspläne sind spätestens alle fünf Jahre zu

überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Die Vorgaben für die Inhalte
des Lärmaktionsplans ergeben sich aus Anhang V und Anhang Vl der ULR.

Für die Aufstellung eines Lärmaktionsplans an den Haupteisenbahnstrecken
des Bundes ist seit dem 01 .01 .2015 das EBA zuständig"'.

1.4 Geltende Grenzwerte

Belastungen durch Lärm können sich im Wohnumfeld durch Störungen der
Kommunikation, durch Störungen der Nachtruhe oder durch eine einge-
schränkte Nutzbarkeit von Garten, Terrasse, Balkon oder Naherholungsbereich
ausdrücken. Aktuelle Untersuchungen zeigen insbesondere lärmbedingte ge-
sundheitliche Belastungen wie depressive Episoden, Herzinfarkte, Herzinsuffi-

4 Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur Umsetzung der zweiten Stufe der Umgebungs-
lärmrichtlinie. 06/2013

5 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BlmSchG), vom 1 8. Juli 2017 (BGBI. l S. 2771 , 2773)

6 http ://laerm kartieru ng 1 . eise n bah n-bu nd esa m t.d e/m b3/a p p . p h p/application/e ba
Stand 04/2019
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zienz und Schlaganfälle aber auch Lerndefizite bei Kindern, die erhöhten
Lärmpegeln ausgesetzt sind".
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Hier setzt die Europäische Union mit der Umgebungslärmrichtlinie an. Die

Richtlinie sieht vor, den Lärm von Hauptverkehrswegen, Großflughäfen sowie
Ballungsräumen zu kartieren und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu in-
formieren. Die entsprechenden Straßenlärmkarten und Statistiken sind vom
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschurz in
einem Kartenservice unter www.umwelt.niedersachsen.de für alle kartierten

Hauptverkehrsstraßen der 3. Stufe der Umgebungslärmrichtlinie in Nieder-
sachsen veröffentlicht und dienen diesem Lärmaktionsplan als Grundlage.

Der ULR sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, wann genau die Erfor-

derlichkeit zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans vorliegt. Auch die nationale
Gesetzgebung zur Umsetzung der ULR konnte nicht zu einer Konkretisierung
"beitragen. Mit dem Einleiten des Vertragsverletzungsverfahrens gegen
Deutschland8 hat die EU-Kommission aber klargestellt, dass für alle im Rah-
men der Lärmkartierung erfassten belästigenden Geräusche im Freien entlang
von Hauptverkehrsstraßen Lärmaktionspläne aufzustellen sind. Auf Grund der

Zuständigkeitsregelung sind dafür in Niedersachsen die Gemeinden oder

Samtgemeinden zuständig.

Mittel für Lärmminderungsmaßnahmen an bestehenden Straßen des Bundes
können bei Überschreitung der Lärmsanierungswerte entsprechend der Richtli-
nien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des

Bundes9 von 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts in allgemeinen Wohngebieten
als freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-
währt werden. Zur Ermittlung der Überschreitung dieser Grenzwerte ist eine
Berechnung nach der nationalen Rechenvorschrift RLS-90lo erforderlich, die
von der im Rahmen der Lärmkartierung nach ULR anzuwendenden VBUS11
gbweicht.

?.Weitere nationale Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

7 NORAH Noise-related annoyance, cognition, and health. Hrsg: Gemeinnützige Umwelthaus
GmbH. 2015

Mahnschreiben zur Anwendung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG von der EU-
Kommission am 28.09.2016 an die Bundesrepublik Deutschland (WV 201 6/2116)
in: Bundestagsdrucksache 18/10151
Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes

(VLärmSchR 97) VkBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665. In Verbindung mit dem Schreiben
deS BMVBS VOm 25.06.2010

1o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), Bundesministerium für Verkehr 1990
11 Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS), Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2006

LÄRMKONTOR GmbH LK 2019.068.1
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2 Bewertung der 1st-Situation

Im Rahmen der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie sind für die strategi-
sche Lärmkartierung schalltechnische Berechnungen aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit zwingend vorgeschrieben. Bei einer flächigen Erfassung für einen

durchschnittlichen Jahreswert ist dies mit Messungen praktisch nicht realisier-
bar. Im Regelfall liegen Vergleichsmessungen unter den berechneten Werten.

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkartierung

Tabelle 1: Übersicht der Belastungssituation an Hauptverkehrsstraßen in
Bremervörde

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen in Bremervörde belas-
teten Personen nach der veröffentlichten Lärmkartierung des Niedersächsi-
schen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Stand 04.2018

l LDEN12 dB(A) i Belastete

Menschen
LNight' 3 d B(A)

Belastete

Menschen l
?eQ 200 j über 50 bis 55 200 l
Qber? 300 l über 55 bis 60 200 l
iüber 65 bis 70 i 200 i i über 60 bis 65 i 200 l
iüber4 100 % über 65 bis 70 l o l
'i über 75 I o o l
4 r 800 600 1

r Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen in Bremervörde belas-
teten Fläche, Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern, Stand 04.2018 l

l LDEN dB(A)
Fläche in Wohnungen l Schulen" Kranken-

häuser"

O

4
") Bei Schulen und Krankenhäusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebäude ausgewiesen

Die Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraße in Bremervörde finden sich in

Anlage 2 und 3.

Gegenüber der letzten Lärmkartierung von 2012 haben die Belastenzahlen

beim Straßenlärm beim LDEN und LNight deutlich abgenommen=. Insbesondere
haben die besonders hohen Belastungen abgenommen.

2.2 , Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Stadt Bremervörde werden die von

Umgebungslärm am stärksten belasteten Bereiche an der kartierten Hauptver-

'2 LDEN - Nach der R?CHTLIN?E 2002/49/EG über die ,,Bewertung und Bekämpfung von Umge-
bungslärm" zu verwendender Lärmindex (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex). Dabei werden
(nach VBUS ) die Abendstunden (18:00 - 22.00 Uhr) mit einem Zuschlag von 5 dB und die
Nachtstunden (22:00 - 6:00 Uhr) mit einem Zuschlag von 10 dB gewichtet.

'3 LNight - Nach der RICHTLIN?E 2002/49/EG über die ,,Bewertung und Bekämpfung von Um-
gebungslärm" zu verwendender Lärmindex für den Nachtzeitraum (22:00 - 6:00 Uhr)

LÄRMKONTOR GmbH LK 2019.068.1 6/22
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kehrsstraße betrachtet, um die Anzahl der Bürger mit hohen und sehr hohen

Umgebungslärmbelastungen bevorzugt zu senken. Für die Maßnahmenpla-

nung sind jedoch keine Grenzwerte oder Auslöseschwellen vorgegeben.

.Tabelle 2: Orientierungshilfe zur Bewertung von Belastungen (Leitfaden für die
Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umge-
.. . ..14 1. -bungslarmrichtlmie ), aktualisiert durch LARMKONTOR GmbH

Zur Bewertung der Belastungssituation wird auf den Leitfaden für die Aufstel-
lung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zu-

'4 Leitfaden für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umgebungslärm-
richtlinie, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schles-
wig-Holstein, 2007

15 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes

(VLärmSchR 97) VkBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665. In Verbindung mit dem Schreiben
des BMVBS vom 25.06.2010

'6 Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor

l

Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) vom 23.11 . 2007
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BlmSchV) ,,Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni
1990 (BGBI. I S.1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. l
S. 2269) geändert worden ist

Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU); Umwelt und
Gesundheit, Risiken richtig einschätzen; Deutscher Bundestag Drucksache 14/2300 (2008)

19 Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region - Zusammenfassung. Kopenha-
gen20l8

LÄRMKONTOR GmbH
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Pegelbereich Bewertung Hintergrund zur Bewertung

> 70 dB(A)
LDEN

> 60 dB(A)
LNight

sehr hohe

Belastung

15
- Sanierungswerte gem. VLärmSchR 97 können

überschritten sein

- Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinie-StV können

überschritten sein'6

65-70 dB(A)
LDEN

55-60 dB(A)
LNight

hohe Belastung - für Gewerbegebiete können die Vorsorgewerte gem.
16. BlmSchV'7 überschritten sein

- Sanierungswerte gem. VLärmSchR 979 können
überschritten sein

- diese Lärmbeeinträchtigungen können so intensiv
sein, dass straßenverkehrsrechtliche Anordnungen,
aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen umge-
setzt werden

- kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung von Ge-
sundheitsgefährdung von 65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts (SRU)18

55-65 dB(A)
LDEN

50-55 dB(A)
LNight

Belastung / Beläs-
tigung

- Vorsorgewerte nachts für Misch- und allgemeine
Wohngebiete der 16. BlmSchV'7 können überschrit-
ten sein

- mittelfristiges Handlungsziel zur Prävention bei
62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU)18, langfris-
tig anzustrebender Pegel als  bei
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts (SRU)18

- Empfehlung der WHO für Straßenverkehrslärml9:
Lo=x<53 dB, l-x:ght <45 dB
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rückgegriffen (s. Tabelle 2), der für die Bewertung der Lärmsituation die Anga-
ben in den vorhandenen Regelwerken zur Orientierung heranzieht. Ein gesetz-
licher Anspruch auf Lärmminderung entsteht dadurch jedoch nicht.

Es sind ca. 800 Personen und somit rund 4,3 % der Einwohnerinnen und Ein-

wohner der Stadt Bremervörde durch Umgebungslärm über 55 dB(A) LDEN,
verursacht durch die Hauptverkehrsstraße (> 3 Mio. Kfz/a), betroffen.

Von hohen Belastungen mit potenziell gesundheitsgefährdender Wirkung über
65 dB(A) LDEN und über 55 dB(A) LNight sind ca. 300 bzw. 400 Personen betrof-
fen. Dies entspricht rund 1 ,6 bzw. 2,1 %der Gesamtbevölkerung in Bremervör-
de.

Sehr hohen Belastungen durch die Hauptverkehrsstraße mit 60 dB(A) LNight
bzw. 70 dB(A) LDEN sind entsprechend der Lärmkartierung des Landes Nieder-

sachsen (s. Tabelle 1 ) in Bremervörde 100 bzw. 200 (0,5 bzw. 1 Prozent) Per-
sonen ausgesetzt.

Die zugrundeliegende Lärmkartierung der 3. Stufe der Umgebungslärmrichtlinie
ist aus dem Jahr 201 7/2018 und berücksichtigt Verkehrszahlen aus dem Jahr
2015.

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen

Zu den durch die Hauptverkehrsstraßen am stärksten lärmbelasteten Berei-

chen in Bremervörde gehören, wie schon beim letzten Lärmaktionsplan, die
Wohngebäude an den Ortsdurchfahrten entlang der B71 und B74. Neu hinzu-

gekommen ist der Abschnitt der B71 , Ortschaff Bevern bis zur Stadtgebiets-
grenze Bremervörde, der im Rahmen der Verkehrszählung für die Lärmkartie-
rung 2012 nicht die Verkehrszahlen aufwies, um im Rahmen der Lärmkartie-

rung des Umweltministeriums Niedersachsen berücksichtigt zu werden (vgl.
Kap. 1 .2).

Die Ermittlung der Betroffenenzahlen (s. Tabelle 1 ) basiert auf der Berech-
nungsvorschriff VBEB2o. Entsprechend dieser Vorschrift werden die Einwohner
eines Wohngebäudes den Fassadenpunkten, die rund um die Gebäude verteilt

sind, zugeordnet. Daraus folgt, dass nur rund ein Viertel der Anwohner eines

Wohngebäudes der lautesten, straßenzugewandten Fassade zugeordnet wer-
den.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass entsprechend der Kartierungsverord-

2o Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Llmgebungs-
lärm (VBEB). Vom 9. Februar 2007 (BAnz. Nr. 75 vom 20.04.2007 S. 4137)

LÄRMKONTOR GmbH LK 2019.068.1 8/22
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nung21, die aus der VBEB ermittelten Belastetenzahlen auf die nächste Hun-
derterstelle auf- oder abzurunden sind.

Um die belasteten Bereiche in Bremervörde zu ermitteln, wurden daher auf

Grundlage der vom Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hildesheim bereitgestellten
Eingangsdaten der Lärmkartierung die Wohngebäude ermittelt, die Fassaden-

pegel von über 55 dB(A), über 57 dB(A) und über 60 dB(A) LNight aufweisen
(vgl. Abbildung 1 bis Abbildung 4).

Entlang der B71 /B74 Neue Straße/Wesermünder Straße sind fast alle straßen-

,nahen Wohngebäude in Bremervörde sehr hoch mit Fassadenpegeln von über

60 dB(A) LNight belastet (vgl. Abbildung 1 ).

Abbildung 1: Belastete Wohngebäude an der B71/B74 Neue Straße/Wesermünder
Straße in Bremervörde

Aber auch im östlich anschließenden Abschnitt finden sich an der B74 Stader

Straße und B71 Zevener Straße straßennah hoch und sehr hoch belastete

Wohngebäude (vgl. Abbildung 2).

In Elm werden an der B74 ebenfalls die straßennahen Wohngebäude hoch

oder sehr hoch belastet (vgl. Abbildung 3).

2' Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über die Lärmkartierung) (34. BlmSchV) Zuletzt geändert durch Art. 84 V v.
31.8.2015

LÄRMKONTOR GmbH 9/22LK 2019.068.1
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Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur 3. Stufe der ULR

Abbildung 2: Belastete Wohngebäude an der B74 Stader Straße
und B71 Zevener Straße in Bremervörde
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Insgesamt stellt sich die Belastung ähnlich wie im Lärmaktionsplan von 2013
dar, auch wenn in der Lärmkartierung des Umweltministeriums niedrigere Be-
lastetenzahlen ermittelt wurden (s. Tabelle 1 ).

In Bevern wurden nur einzelne Wohngebäude an der B71 mit hohen oder sehr
hohen Belastungen kartieit (vgl. Abbildung 4).

Für die Abbildung 1 bis Abbildung 4 wird der LH?,1.,1-Wert herangezogen, da er
sich auf den sensiblen Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) bezieht und in etwa dem
Nacht-Wert der RLS-90 entspricht (s. Kap. 1 .4). Die rot dargestellten Wohnge-
bäude weisen nachts sehr hoch belastete Fassadenpegel mit über

LÄRMKONTOR GmbH LK 2019.068.1 1 0/22
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Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur 3. Stufe der ULR

60 dB(A) LNight auf. Die gelb und orange markierten weisen nachts hohe Fas-
sadenpegel mit über 55 dB(A) bzw. über 57 dB(A) LNight auf. Bei den orange
und rot markierten Gebäuden sind (vorbehaltlich einer Überprüfung nach RLS-
90) wahrscheinlich die Lärmsanierungswerte für Wohngebiete der Richtlinien
für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes9

überschritten.

Abbildung 3: Belastete Wohngebäude an der B71 in Elm
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.Grundsätzlich stellen die ermittelten Lärmpegel entsprechend den Vorgaben

der Umgebungslärmrichtlinie für den Straßenverkehr A-bewertete äquivalente
Dauerschallpegel (Mittelungspegel) dar. Der Mittelungspegel wird bei zeitlich
schwankenden Geräuschsituationen verwendet. Einzelereignisse wie z.B. ein-

zelne laute Fahrzeuge können durchaus lautere Pegel er?eugen. Solche
Einzelereignisse werden überproportional im Mittelungspegel berücksichtigt.

Die Lärmindizes LDEN12 und LNight'a werden europaweit aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie verwendet.
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Abbildung 4: Belastete Wohngebäude an der B71 in Bevern
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3 Maßnahmenplanung

3.I Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung

In Bremervörde und Elm bestehen an kurzen Abschnitten entlang der B71 , B74
und B71/B74 Lärmschutzwälle.

Grundsätzlich ist die Ausweisung von allgemeinen Wohngebieten mit niedrigen
Lärm-Grenzwerten verbunden (s. Anlage 1 ), die bei Planungen zu berücksich-
tigen sind. Diese gesetzlichen Vorgaben sind als bestehende Lärmschutzmaß-
nahmen zu verstehen, die im Regelfall dazu führen, dass zumindest jüngere
Wohngebiete relativ gering mit Lärm belastet sind.

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre

"An den Bundesstraßen bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten zur
Reduzierung des Lärms:

* Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

* Einbau von lärmminderndem Asphalt

* Bau / Erhöhung von Schallschutzwänden und - wällen
LÄRMKONTOR GmbH LK 2019.068.1 1 2/22
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Einbau von Schallschutzfenstern

(Problem: Außenbereich bleibt verlärmt).

*

LÄRMKONTOR
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* Vermeidung von Fernverkehr durch außerörtliche Umfahrung

* Einschränkung des Lkw-Verkehrs

* Verstetigung des Verkehrs (Grüne Welle, Abbiegespuren)

* Reduzierung der Quell- und Zielverkehre durch Förderung des ÖPNV,
der Fuß- und Radverkehre.

Für die betrachteten Hauptverkehrsstraßen B71 und B74 ist die Niedersächsi-

sche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) der zuständige
Baulastträger. Maßnahmen zur Lärmminderung an dieser Hauptverkehrsstraße
müssen in Zusammenarbeit mit dieser für die Umsetzung zuständigen Behörde
erarbeitet werden.

Entsprechend dem Musteraktionsplan des Niedersächsischen Umwelt-
ministeriums vom Januar 201822 sind im Lärmaktionsplan Prüfaufträge an die
Straßenbauverwaltung aufzunehmen. Diese werden im Folgenden aufgeführt.

Beurteilungspegel von über 57 dB(A) bzw. über 59 dB(A) nachts als Auslöser

.für eine freiwillige Lärmsanierung nach VLärmSchR 979 sind an zahlreichen
Gebäuden mit Wohnnutzung entlang der Bundesstraßen in Bremervörde ge-
geben. Daher sollte seitens des Baulastträgers geprüff werden, ob bauliche
Lärmschutzmaßnahmen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich
von Elm, Bevern oder Bremervörde zur Reduzierung der bestehenden Lärmbe-
lastungen umgesetzt werden können.

Auf den kartierten Ortsdurchfahrten der B71 und B74 in Bremervörde, Elm und

Bevern sollte geprüft werden, ob innerorts (Abschnitte mit Tempo 50) ein

lärmmindernder Asphalt für Stadtstraßen im Zuge der nächsten Sanierung

der Fahrbahndecke aufgebracht werden kann, entsprechend den ,,Empfehlun-

gen für die Planung und Ausführung von lärmtechnisch optimierten Asphalt-
deckschichten" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen23.
Für diese Asphalte wird eine lärmmindernde Wirkung von bis zu 3 dB gegen-
über Standardasphalten bei Geschwindigkeiten von 50 km/h angegeben'-=.

'22 Musteraktionsplan und Ausfüllhinweise zur Dokumentation und Berichterstattung des Mus-
ter-Lärmaktionsplanes (LAP), Hannover, Januar 2018.

23 ,,Empfehlungen für die Planung und Ausführung von lärmtechnisch optimierten Asphalt-
deckschichten" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. 2014

24 Lärmmindernde Fahrbahnbeläge. Umweltbundesamt 2014.
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Weiterhin sind in der RLS-1925 lärmarme Asphalte für Geschwindigkeiten .
<60 km/h aufgeführt, mit denen für Pkw Lärmreduktionen von bis zu 3,9 dB er-
reicht werden können.

Weiterhin wird vom Baulastträger gefordert zu prüfen, ob auf der B71 außerorts

bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten über 60 km/h ein lärmgeminderter
Asphalt (-2 dB) eingebaut werden kann, so dass auch an den vereinzelten

betroffenen Wohngebäuden eine Lärmminderung erreicht wird. Entsprechend

.der Lärmkartierung des Landes Niedersachsen ist hier aktuell ein Asphalt mit
einem DStrO von O dB verbaut.

Die B71/B74 ist innerhalb von Bremervörde mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h signalisiert. Entlang der B71/B74 werden allerdings
zahlreiche anliegende Wohngebäude hoch und sehr hoch belastet (s. Abbil-
dung 1 ). Geprüft werden sollte, ob in dem sehr hoch belasteten Abschnitt ent-
lang der Neuen Straße von der Straße ,,Großer Platz" bis ,,Dammstraße" für
diese am stärksten betroffenen Bereiche eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 30 km/h nachts umgesetzt werden kann. Durch Tempo 30 kann der
Straßenlärm um 2 bis 3 dB gesenkt werden26.
Dieser Abschnitt ist beidseitig bebaut, verfügt über viele Zufahiten und Abzwei-

gungen. Mit einer Geschwindigkeitsreduktion kann neben einer Verbesserung
der Lärmsituation auch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden,
da in diesem Abschnitt viele Straßen an die B71/B74 anbinden, die Ortsdurch-

fahit relativ eng ist und hier Fußgänger und Radfahrer verkehren.

Abbildung 5: B71/B74 in Bremervörde
I?
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*

Die im Rahmen der Lärmkartierung ermittelten Fassadenpegel von bis zu

64 dB(A) LNight in diesem Abschnitt deuten darauf hin, dass die Beurteilungspe-
gel der Lärmschutz-Richtlinie-StVl6 überschritten werden. Die Zumutbarkeits-
schwelle (Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. Verordnung zur Durch-

25 RLS-19. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), 2019.

Maßnahmenblatter zur Larmminderung im Straßenverkehr. Umweltbundesamt, 2009
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führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzesl7) ist überschritten und es be-
steht ein Anspruch auf Einzelfallprüfung und eine ermessensfehlerfreie Ent-
scheidung der zuständigen Behörde27.

Zur Unterstützung der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung sollten eine
Reihe von Maßnahmen vorgenommen werden28:

* Es sollte das Zusatzschild ,,Lärmschutz" angebracht werden. Autofahrer

halten sich eher an die Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn der Grund
dafür bekannt ist.

* Eine häufige Wiederholung des Schildes fördert die Befolgung.

* Die Effekte einer Geschwindigkeitsreduzierung sind stärker, wenn Ge-

schwindigkeitsdisplays oder - noch einmal wirkungsverstärkend - Ge-

schwindigkeitskontrollen eingesetzt werden.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 2013 und 2019 wurden weitere Vor-
schläge zur Lärmreduzierung formuliert, die im Folgenden (wieder) aufgeführt
werden:

* Um den Lkw-Durchfahrtsverkehr zu reduzieren, ist eine Durchfahrtsbe-

schränkungen in der Ortsdurchfahrt Bremervörde für Lkw zu prüfen.

* Zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung sollten im Zuge der
Ortsdurchfahrten Elm und Bremervörde stationäre Blitzgeräte aufgestellt
we rd e n.

* In der Ortsdurchfahrt Elm sollten zur Reduzierung der Geschwindigkeit

und der damit einhergehenden Lärmbelastung von einzelnen Fahrzeu-
gen geprüff werden, ob ein Überholverbot eingerichtet und an den Orts-
eingängen Verkehrsinseln gebaut werden können.

Weiterhin wird gefordert zu prüfen, ob eine zusätzliche Fahrbahnque-

rung eingerichtet werden kann.

* Abschaltung der Lichtsignalanlagen zu verkehrsarmen Zeiten, um den

Lärm durch Abbrems- und Anfahrgeräusche zu verringern.

* In der Ortschafi Bevern ist zu prüfen, ob eine Geschwindigkeitssenkung

für Lkw auf Tempo 30 umgesetzt werden kann.

Zur Unterstützung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkei-

I?'

27 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 04.06.1986 - 7 C 76/84

28 Vgl. Evaluierung von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen in Berlin. Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt / VMZ / LK Argus, März 2013
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ten sollten Geschwindigkeitsdisplays in der Ortsdurchfahrt Bevern an

der B71 aufgestellt werden.

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm

Der Managementansatz der EG-Umgebungslärmrichtlinie geht davon aus,
dass das Thema ,,Lärm" die Kommunen langfristig beschäffigen wird. Neben

der kurzfristig zu dokumentierenden Aktionsplanung sind daher auch Strate-
gien der Lärmminderung gefordert, die ihre Wirkung erst langfristig entfalten
werden.

Die Stadt Bremervörde ist von den Hauptverkehrsstraßen B71 und B74 betrof-

.,fen, die nicht in der gemeindlichen Baulast liegen. Daher soll zukünftig weiter-
hin auf den zuständigen Baulastträger und die für verkehrsrechtliche Maßnah-
men zuständigen Behörden eingewirkt werden, um alle möglichen Maßnahmen

zur Reduzierung des Lärms an diesen Straßen umzusetzen.

Abbildung 6: Bundesverkehrswegeplan 2030, A 20 Bereich Bremervörde 29
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Stand April 2019
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Im Bundesverkehrswegeplanao ist die BAB A20 auf dem Gemeindegebiet von
Bremervörde als vordringlicher Bedarf aufgeführt. Die Trasse soll nördlich an

Bremervörde vorbeigeführt werden. Bei der Planung und dem Bau der BAB
A20 werden umfangreiche Lärmminderungsmaßnahmen zur Einhaltung der
Grenzwerte der Lärmvorsorge umzusetzen sein. Hier ist seitens der Gemeinde
auf aktive Lärmschutzmaßnahmen, insbesondere den Einbau von lärmarmen

Asphalten und Lärmschutzwände zu drängen, um auch die Außenbereiche von
Bremervörde vor dem Lärm zu schützen. Bei einer entsprechenden Umsetzung

ist von weniger Verkehr auf der B74 und B71 und dementsprechend weniger
.,Lärmbelastung auszugehen. Insbesondere der störende Schwerverkehr könnte
dann weitgehend aus den Ortsdurchfahrten herausgehalten werden.

Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie sind die Hauptverkehrsstraßen zu be-

trachten. Darüber hinaus bestehen natürlich weitere Möglichkeiten für die
Stadt, den Lärm zu reduzieren bzw. darauf hinzuwirken. Dies betriffl insbeson-

dere das nachgeordnete Straßennetz und die Bauleitplanung.

* Förderung des ÖPNV
Hohe Taktdichten, gute Verknüpfung des ÖPNV untereinander und mit
anderen Verkehrsträgern.

Auch unter Lärmschutzgesichtspunkten sollten verstärkt
emissionsarme, insbesondere elektrisch betriebene

Kommunalfahrzeuge und Omnibusse beschaffl und eingesetzt werden.

* Förderung des Fahrradverkehrs

Radfahrstreifen / Schutzstreifen, Fahrradabstellanlagen, Wegweisung.

* Förderung des Fußverkehrs

Querungshilfen, ausreichend breite und durchgängige Gehwege,

Befestigung, Verhinderung von Gehwegparken.

Einbau von lärmarmen Asphalten auf allen kommunalen Straßen,

insbesondere lärmmindernder Asphalt für Stadtstraßen, durch die eine

erhebliche Lärmreduzierung von bis zu 4 dB gegenüber einem Stan-
dardasphalt erreicht werden kann 2324i31i3'.

Langfristig können im Rahmen der Bauleitplanung verkehrssparsame Sied-

lungsstrukturen unterstützt werden. Dazu sollte zentral eine möglichst hohe

*

3o Bundesverkehrswegeplan 2030 - Entwurf März 2016. Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur 2016

" Lärmarme Fahrbahnbeläge für den kommunalen Straßenbau. Bautechnische Empfehlun-
gen für das Herstellen von lärmarmen Fahrbahnbelägen im kommunalen Straßenbau. Mi-
nisterium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

32 Die leise Innenstadtstraße. Voraussetzungen für den Einbau lärmarmer Straßendecken.
Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2012
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Nutzungsmischung und -dichte angeboten werden. Dies ermöglicht kurze We-
ge, fördert das Zufußgehen bzw. Radfahren und ermöglicht damit den Verzicht
auf Autofahrten und in der Folge eine Verkehrslärmreduzierung.

Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur 3. Stufe der ULR

Bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten sollten durch die Einhaltung
der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 1800533 Lärmbelastungen
vermieden werden. Die Einhaltung der dort aufgeführten Orientierungswerte für
die einzelnen Nutzungen ist ,,...wünschenswert, um die...Erwartungen auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen."

3.4 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren
Schutz für die nächsten fünf Jahre

Ziel des Lärmaktionsplans soll es auch sein, ,,ruhige Gebiete vor einer Zunah-

.me des Lärms zu schützen" (§ 47d Abs. 2 Satz 2 BlmSchG). Konkret bedeutet
dies, dass eine Erhöhung der Lärmbelastung innerhalb der ruhigen Gebiete in
Zukunft zu vermeiden ist. Die Auswahl und Festlegung der ,,ruhigen Gebiete",
die vor einer Zunahme des Lärms zu schützen sind, ist in das Ermessen der

zuständigen Behörde, der Stadt Bremervörde, gestellt. Vorgaben aus der Um-
gebungslärmrichtlinie oder dem Bundes-Immissionsschutzgesetz hinsichtlich
eines Lärmgrenzwertes oder der Größe des Gebietes bestehen nicht.

Als ruhige Gebiete kommen zum einen großflächige Gebiete in Frage, die kei-
nem relevanten Verkehrs-, Industrie- oder Gewerbelärm ausgesetzt sind. Di,es
gilt nicht für Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung dieser
Gebiete34. Zum anderen können Gebiete ausgewiesen werden, die einen be-
stimmten Grenzwert unterschreiten. Bei der Ausweisung sollte ,,ein besonderer

Schwerpunkt auf Freizeit- und Erholungsgebiete gesetzt werden, die regelmä-
ßig für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind und die Erholung von den häufig
hohen Lärmpegeln in der geschäffigen Umgebung der Städte bieten können"35.

Als relevante ruhige Gebiete werden Bereiche ausgewählt, die

* entsprechend der Lärmkartierung frei von Umgebungslärm sind,

* eine relativ naturnahe Ausprägung haben und

* für die Naherholung relativ gut erschlossen und zu erreichen sind.

Entsprechend dem Lärmaktionsplan von 2013 werden unbesiedelte Bereiche

im Ostetal einschließlich des Vörder Sees mit dem Natur- und Erlebnispark

33 DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, Beiblatt 1

34 vgl. LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung in der Fassung vom 09.03.2017
35 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on

Noise Exposure (GPG), Version 2, 1 3.th January 2006, European Commission Working
Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2006
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I?

Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur 3. Stufe der ULR

sowie die Erholungswälder Horner Holz und Beverner Wald als ruhige Naher-
holungsbereiche festgelegt (vgl. Abbildung 7). Die größten Teile der festgeleg-
ten ruhigen Gebiete sind im Regionalen Raumordnungsprogramm36 als Berei-
che für die Erholung gekennzeichnet.

Abbildung 7: Skizze ruhige Gebiete Bremervörde (grün)
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Beim Schutz der ausgewiesenen ruhigen Gebiete vor einer Zunahme des
Lärms steht der Vorsorgegedanke im Vordergrund. Daher werden von den zu-
ständigen Planungsträgern zukünftig alle Freiraum-, Verkehrs- und Stadtpla-

36 Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Rotenburg (Wümme), Entwurf 2017
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nungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete überprüft und
der Aspekt des Lärmschutzes berücksichtigt (§ 47d Abs. 6 BlmSchG i.V.m.
§ 47 Abs. 6 Satz 2 BlmSchG). Bei der Bauleitplanung und anderen raumbe-
deutsamen Planungen ist der Schutz des ruhigen Gebietes als planungsrechtli-
che Festlegung auch von anderen Planungsträgern zu berücksichtigen.

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der lärmbelasteten Personen

Durch den Einbau eines lärmgeminderten Asphalts für Stadtstraßen kann eine
Pegelminderung von bis zu 4 dB gegenüber dem kartierten Zustand
(DStrO O dB) erreicht werden.

Auch außerorts lässt sich die Lärmbelastung durch den Einbau eines lärmge-
minderten Asphalts um bis zu 2 dB gegenüber dem kartierten Zustand
(DStrO O dB) verringern.

Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 kann eine Lärmminde-
rung von 2-3 dB erreicht werden26.

'Die aufgeführten Maßnahmen können somit zu einer deutlichen Reduzierung
der Zahl der lärmbetroffenen Personen, insbesondere der sehr hoch belasteten

Personen in Bremervörde, führen.

4 Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder
Uberprüfung des Lärmaktionsplans

4.1 Bekanntmachung der Erarbeitung oder Überpriifung des Lärmaktions-
plans und der Mitwirkung der Offentlichkeit

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde der Lärmaktionsplan vom 03.08. biä
06.09.2019 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden vom
30.07. bis 06.09.2019 beteiligt

4.2 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit

Die eingegangenen Anregungen und Einwendungen wurden abgewogen und
im Lärmaktionsplan berücksichtigt.

5 ?Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans

Die Kosten für die Aufstellung des Lärmaktionsplans werden von der Stadt
Bremervörde getragen.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Asphaltdeckschicht nur im Zuge einer anste-

henden Sanierung auszutauschen. Die Kosten für den Einbau von lärmarmem

Asphalt für Stadtstraßen liegen geringfügig über den Kosten für Standarddeck-
schichten24.

LÄRMKONTOR GmbH LK 2019.068.1 20/22



LÄRMKONTOR

Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur 3. Stufe der ULR
B

Bei der Umsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster,
Lärmsch?utzlüffer) im Zuge der Lärmsanierung können entsprechend VLärm-
ShR9ba 'o - fw - 'c 97 is zu 75 /o der Au endungen durch den Bund erstattet werden.

Die Kosten für die Aufstellung von Verkehrsschildern zur Reduzierung der z.u-
lässigen Höchstgeschwindigkeit sind mit etwa 500 € je Schild vergleichsweise
gering.

6 Evaluierung des Aktionsplans

Der Lärmaktionsplan für Bremervörde wurde bereits 2013 im Rahmen der Um-
setzung der zweiten Stufe der Umgebungslärmrichtlinie erarbeitet und wird nun
fortgeschrieben.

.Die Belastetenzahlen haben gegenüber der Lärmkartierung zur 2. Stufe abge-

nommen. Die Maßnahmen für die Hauptverkehrsstraßen werden, da sie bis-

lang nicht umgesetzt wurden, aktualisieit wieder in diesen Lärmaktionsplan
übernommen.

Eine Überprüfung dieses Lärmaktionsplans erfolgt im Zuge der 5-jährigen Fort-
schreibung des Lärmaktionsplans hinsichtlich

der vorgabenkonformen Umsetzung

der Änderungen der verkehrlichen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen

der Änderung der kartierten Lärmbelastung

der Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

*

*

*

*

7 Inkrafttreten des Aktionsplans

7.I Der Lärmaktionsplan wurde durch den Rat der Stadt Bremervörde be-
.schlossen

Am: 17.12.2019

7.2 Bekanntmachung in der Bremervörder Zeitung zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit

Am: 20.03.2020

n"?'
«S " 'ol

Ort, Datum

:------,:=<-=-(i9 ml

?
f

Ü19.068.1LÄRMKONTOR GmbH

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet

https://www. bremervoerde.de
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8 Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Übersicht über Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des
Lärmschutzes

Anlage 2: Lärmkarte Hauptverkehrsstraßen LDEN Bremervörde

Anlage 3: Lärmkarte Hauptverkehrsstraßen LNight Bremervörde
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Lärmaktionsplan der Stadt Bremervörde zur 3. Stufe der ULR
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